




(2) Den Anträgen auf Verdienstausfall sind Nachweise beizufügen, die den Verdienstausfall und die Auslagen dem
Grunde und der Höhe nach belegen.

§ 8 Freiwilligkeitsleistungen

( 1) Die Gemeinde hat die Möglichkeit, den ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr finanzielle
Unterstützung, insbesondere zur Erholung, Aufrechterhaltung und Wiederherstellung ihrer persönlichen
Leistungsfähigkeit zu gewähren (vgl. § 16 Abs. 7 FwG ).

(2) Als Anerkennung für den langjährig geleisteten Feuerwehrdienst in einer Einsatzabteilung erhalten
Feuerwehrangehörige in Form eines Wertgutscheins:

Für 15 Jahre Feuerwehrdienst 50 Euro 
für 25 Jahre Feuerwehrdienst 75 Euro 
für 40 Jahre Feuerwehrdienst 100 Euro 
für 50 Jahre Feuerwehrdienst 150 Euro 

(3) Als Anerkennung für den geleisteten Feuerwehrdienst in einer Einsatzabteilung erhalten Feuerwehrangehörige bei
einer Beförderung einen Wertgutschein in Höhe von 25 Euro.

(4) Als Anerkennung für den geleisteten Feuerwehrdienst (mind. eine Wahlperiode) in einer gemäß§ 6 Abs. 1 oder 2
aufgeführten Positionen erhält der Feuerwehrangehörige bei Ausscheiden eine Anerkennung.

(5) Bei Teilnahme an überörtlichen Verbandsversammlungen wird eine Verpflegungspauschale von 15 Euro pro
Delegierten ausbezahlt.

§ 9 Zuwendung in das Sondervermögen zur·Kameradschaftspflege

(1) Die Zuwendung dient der Finanzierung des Dankesabends der Gesamtwehr, sowie der Kameradschaftspflege in
den einzelnen Abteilungen und Sondereinheiten.

(2) Die Freiwillige Feuerwehr erhält zur Kameradschaftspflege eine Zuwendung der Stadt Konstanz in die
Kameradschaftskasse der Gesamtwehr. Diese Zuwendung bemisst sich nach der Anzahl der Angehörigen der
Abteilungen am Jahresanfang und beträgt pro Kalenderjahr:

en Feuerwehr 150 Euro 
50 Euro 
50 Euro 

(3) Die Jugendfeuerwehr erhält zur Kameradschaftspflege eine Zuwendung der Stadt Konstanz in die
Kameradschaftskasse der Jugendfeuerwehr. Diese Zuwendung bemisst sich nach der Zahl der Angehörigen der
Abteilung am Jahresanfang und beträgt pro Kalenderjahr 50 Euro je Angehörigen.

§ 10 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Feuerwehr-Entschädigungssatzung vom 24.07.2014 außer

Kraft.
Konstanz, den 19.12.2023

Stadt Konstanz 

gez. Uli Burchardt 
Oberbürgermeister 


